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 GESUNDHEITSDIENST

Erreger

Die Pferdeinfluenza ist eine hoch ansteckende Erkrankung und wird durch ein Influenza-A-Virus verursacht. Es 
handelt sich um ein behülltes RNA-Virus, mit einer Größe von etwa 100nm, welches vor allem über Aerosole 
übertragen wird. Der Erreger besitzt eine geringe Widerstandskraft gegen Reinigungs- und Desinfektionsmittel, 
niedrige pH-Werte, Temperaturen über 56°C, sowie UV-Licht. Gegenüber Umwelteinflüssen reagiert das Virus 
empfindlich, es kann jedoch unter bestimmten Bedingungen einige Zeit überleben. 

Übertragungswege

Die Übertragung erfolgt vor allem durch eine Tröpfcheninfektion, etwa beim Husten, Wiehern oder über die 
Atemluft. Eine direkte Ansteckung von Pferd zu Pferd ist ebenfalls möglich. Indirekt kann das Virus auch über 
kontaminierte Gegenstände wie Gebisse, Tröge, Ausrüstung oder Personen weitergegeben werden.
Krankheitsverlauf und Symptome
Die Inkubationszeit ist sehr kurz und beträgt meist nur 1 bis 3 Tage. Typische Symptome sind hohes Fieber bis 
etwa 40 °C, starker, trockener Husten, Nasenausfluss und teilweise Augenausfluss. Hinzu kommen häufig 
vergrößerte Lymphknoten und deutliche Abgeschlagenheit. Außerdem kann es zu sekundären bakteriellen 
Infektionen der Atemwege kommen.

Behandlung

Die Behandlung erfolgt vor allem symptomatisch, durch die Gabe von Medikamenten zur Linderung von Fieber und 
Entzündungen. Während der akuten Erkrankung und einige Tage nach der Fieberphase sollten erkrankte Pferde 
geschont werden. Kommt es zu einer sekundären bakteriellen Infektion, ist meist eine Behandlung mit Antibiotika 
notwendig. 

Verhalten im Ausbruchsfall

Erkrankte und verdächtige Pferde müssen umgehend unter Quarantäne gestellt werden. Die Temperatur aller 
Pferde sollte mindestens einmal täglich gemessen und dokumentiert werden, um infizierte Pferde so früh wie 
möglich zu erkennen. 
Die Stallarbeit sollte von gesund nach krank organisiert werden, und es sollte möglichst nur das eigene Pferd 
intensiv betreut werden. Während des Infektionsgeschehens sollten keine Neuzugänge in den Stall kommen und 
auch keine Pferde den Stall verlassen. Der Personenverkehr sollte auf das nötigste beschränkt werden. 

Hygienemaßnahmen

Personen mit Kontakt zu anderen Betrieben müssen Hygienevorkehrungen treffen, vor allem durch Reinigung und 
Desinfektion von Händen und Schuhen sowie durch das Tragen von Wechsel- oder Schutzkleidung. Die getragene 
Kleidung kann grundsätzlich normal gewaschen werden, ggf. kann ein Hygienereiniger benutzt werden. Außerdem 
sollte der Bewegungsradius von Hunden begrenzt werden, damit keine Übertragung stattfinden kann.
Bei Verdacht auf ein Infektionsgeschehen im Stall sollte grundsätzlich so schnell wie möglich eine Tierärztin/ ein 
Tierarzt hinzugezogen werden. 

Rechtliche Situation

Seit dem 10. März 2026 fällt die Influenza A Infektion bei Pferden unter die zusätzliche Meldepflicht (TierSeuch-
MeldVO). Dieser Verordnung zufolge ist der Nachweis der Infektion der zuständigen Behörde zu melden.
Über die neue Meldepflicht hinaus verpflichtet sowohl die EU-Rechtslage als auch die nationale Rechtssetzung 
dazu Maßnahmen dahingehend zu ergreifen, dass eine Einschleppung, eine Verbreitung und Verschleppung in 
andere Betriebe verhindert wird.
Art. 10 der EU VO 2016/429 besagt, dass die Verantwortung für die Gesundheit der gehaltenen Tiere und die 
Minimierung des Risikos hinsichtlich der Ausbreitung von Seuchen beim Stallbetreiber (Unternehmer) liegt. Die 
verantwortliche Person hat gegebenenfalls Maßnahmen zum Schutz vor biologischen Gefahren zu ergreifen.

§ 3 TierGesG (Pflichten des Tierhalters) besagt, dass der Tierhalter dafür Sorge zu tragen hat, dass Tierseuchen 
weder in den Bestand eingeschleppt, noch aus dem Bestand verschleppt werden.
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